
Finanzielle Fördermöglichkeiten

für

Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen



Finanzielle Leistungen 

Finanzielle 
Hilfen

SGB IX

Arbeitgeber
(§§ 26 und 27 

SchwbAV)

Arbeitnehmer
(§§ 19-25 
SchwbAV)



Finanzielle Leistungen 

Leistungsvoraussetzungen:

• anerkannte Schwerbehinderung / Gleichstellung

• unbefristetes Arbeitsverhältnis / befristetes 

Arbeitsverhältnis über 8 Wochen Dauer

• mindestens 15 Stunden Wochenarbeitszeit 

• tarifliche oder ortsübliche Entlohnung des sbM

• für Existenzgründer gelten besondere Regelungen



Finanzielle Leistungen 

für schwerbehinderte Arbeitnehmer 
nach SGB IX SchwbAV §§ 19-25

• Für technische Arbeitshilfen

• Zum Erreichen des Arbeitsplatzes

• Zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen 

beruflichen Existenz

• Zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer 

behinderungsgerechten Wohnung

• Zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und 

Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten

• In besonderen Lebenslagen



Zuschüsse und / oder 

Darlehen an Arbeitgeber

• behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits-

und Ausbildungsplätzen

• Zuschüsse für außergewöhnliche Belastungen:

 Lohnkostenzuschüsse

 Leistungen nach § 102 SGB IX i.V.m. § 27 SchwbAV

 Förderprogramme „Arbeit Inklusiv“ und 

„Ausbildung Inklusiv“



Lohnkosten-Zuschüsse

nach SGB IX SchwbAV § 27 

Wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, so dass

• der sbM ohne fremde Hilfe arbeiten kann

• der sbM seinem Arbeitsentgelt entsprechende 

Arbeitsleistung erbringen kann 

z. B. durch:

• Um-/Neuorganisation

• behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung

• berufliche Weiterbildung 



Arbeitsverhältnisse

Stand: 31.10.2016
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 davon Integrationsunternehmen
Summe: 4097

Arbeitsverhältnisse



bis 40 %
KVJS-

Integrations-

amt

bis 30 %
Träger der 

Eingliederungs-

hilfe

36 Monate ab 37.Monat

Zusätzlicher Anreiz: 3 Inklusionsprämien

„Arbeit Inklusiv“

plus

EGZ nach SGB III

bis 70 %

Förderzusagen an Arbeitgeber für fünf Beschäftigungsjahre



Ergänzender Lohnkostenzuschuss aus 

Mitteln der Eingliederungshilfe

30 % Eingliederungshilfeträger

40 % KVJS-Integrationsamt

70 %

Maximal-

Förderung

Summe der Förderfälle im Jahr 2016 = 649



Ergänzender Lohnkostenzuschuss aus Mitteln 

der Eingliederungshilfe des Ortenaukreises bei 

Arbeitsverhältnissen in 2016

Förderhöhe 
10%; 14

Förderhöhe 
20%; 11

Förderhöhe 
30%; 11

ANZAHL PERSONEN N = 36 



Jobcoaching § 38a SGB IX

• Ziel ist die Stabilisierung und langfristige Sicherung

• Vorrangig sind Maßnahmen der Rehabilitationsträger. 

Möglichkeiten des Arbeitgebers und Leistungen der  

begleitenden Hilfe müssen ausgeschöpft sein.

• Berufsbegleitung in Form der psychosozialen 

Betreuung wird in der Regel durch IFD ausgeführt

• Jobcoaching ist zeitlich befristet

• Rechtsanspruch



Beispiel eines Förderprozesses

sbM
Jahrgang 

1995

Arbeits-

verhältnis

Arbeit Inklusiv

• SB-Status / GdB 70 (psychomotorische Entwicklungsstörung, Verhaltensstörung)

• Erstellung einer Arbeitsanalyse

• Beratung des AG / Förderoptionen

• Feststellung der wesentlichen Behinderung

• Koordination der Förderleistungen / Kostenträger

• Antragstellung / Inklusionsplan

• Sicherungsauftrag (falls erforderlich)

6 Monate vor AV

Einschaltung des 
IFD



Teilhabeplan / Inklusionsplan



Teilhabeplan / Inklusionsplan



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit


